
K u r z p r o t o k o l l  
entsprechend § 41b (5) GemO 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse 
des Gemeinderates am 21.11.2023  

 

 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr 

 

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird dem verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Roland 
Knapp gedacht. 
 
TOP 1 
Bekanntgaben 
 
BM Richter begrüßt Nick Tegel als neuen Mitarbeiter bei der Kämmerei. 
 
 
TOP 2 
Bürgerfragestunde 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ergeht keine Wortmeldung. 
 
 
TOP 3 
Vorbereitung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes  
Bauhof Reichenbach-Hochdorf 
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 
- Jahresabschluss und Jahresbericht 2022 - Feststellung 
- Satzung zur Änderung der Satzung über den Zweckverband  
   Bauhof Reichenbach-Hochdorf 
 

Beschluss: 
 
Der stimmführende Vertreter der Gemeinde Reichenbach an der Fils in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Bauhof Reichenbach-Hochdorf wird 
angewiesen, in der Verbandsversammlung wie folgt abzustimmen: 
 
 

- Zustimmung zum Beschlussvorschlag in der Zweckverbands-Drucksache 
ZVB/2023/003 über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024. 
 

- Zustimmung zum Beschlussvorschlag in der Zweckverbands-Drucksache 
ZVB/2023/004 über den Jahresabschluss und Jahresbericht 2022 – Feststellung. 
 

- Zustimmung zum Beschlussvorschlag in der Zweckverbands-Drucksache 
ZVB/2023/005 über die Satzung zur Änderung der Satzung über den Zweckverband 
Bauhof Reichenbach-Hochdorf. 
 

 
 
 
 
 
 



TOP 4 
Schul- und Sportcampus am Lützelbach 
- Neubau der Sporthalle mit Mensa 
- Vorstellung der Freianlagen und Bemusterung in der Sitzung des  
  Bauausschusses am 18.10.2023 
 

Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zustimmend zur Kenntnis. 
2. Auf der Grundlage des Ausführungsentwurfes werden die Freianlagen 

ausgeschrieben. 
3. Die Zugangsbereiche zu Sporthalle und Mensa werden, wie vorgestellt, ausgeführt. 
4. Die Sporthalle erhält den vorgestellten unbeleuchteten Schriftzug auf der Südseite. 
5. Die Innentüren erhalten die vorgestellte Beschriftung mit Piktogramm und farblich 

abgesetztem Schriftzug. 
6. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung berücksichtigt die in der Bemusterung 

festgelegen Ausführungsdetails. 
 
 
 
TOP 5 
Neubau Sporthalle und Mensa 
- Vergabe Beschaffung von Tischen und Stühlen 
 

Beschluss: 
 

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils beschafft auf der Grundlage des Angebots vom 
06.11.2023 der Fa. Kaiser Sitzmöbel GmbH & Co.KG, Wendlingen, eine Möblierung für 
den Neubau Mensa (200 Stühle, 32 Tische, Tisch- und Stuhltransportwagen) und für 
das Foyer Neubau Sporthalle (60 Stühle, 10 Tische, Tisch- und Stuhltransportwagen) 
zum Angebotspreis von brutto 35.848,65 EUR. 
 

 
 
TOP 6 
Beschaffung von Mobiliar für die Brühlfesthalle 
- Vergabe der Beschaffung von Tischen und Stühlen 
 

Beschluss: 
 

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils beschafft auf der Grundlage des Angebots vom 
25.10.2023 der Fa. Kaiser Sitzmöbel GmbH & Co.KG, Wendlingen, eine 
Ersatzmöblierung (600 Stühle und 70 Tische) zum Angebotspreis von brutto 86.035,57 
EUR.  

 
 
TOP 7 
Vorbereitung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sozialstation Untere 
Fils 
- Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter 
- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 
 

Beschluss: 
 



Der stimmführende Vertreter der Gemeinde Reichenbach an der Fils in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Sozialstation Untere Fils wird angewiesen, in 
der Verbandsversammlung wie folgt abzustimmen: 
 
 

- Zustimmung zum Beschlussvorschlag in der Zweckverbands-Drucksache 
SUF/2023/001 Wahl des Verbandsvorsitzenden und seinem Stellvertreter. 
 

- Zustimmung zum Beschlussvorschlag in der Zweckverbands-Drucksache 
SUF/2023/002 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. 

 
- Zustimmung zum Beschlussvorschlag in der Zweckverbands-Drucksache 

SUF/2023/005 Wirtschaftsplan Zweckverband Sozialstation 2023. 
 
 
TOP 8 
Kommunal- und Europawahl am 09.06.2024 
- Rechtsgrundlagen 
- Wahl des Gemeindewahlausschusses  
  (Vorsitzender, Beisitzer und deren Stellvertreter) 
- Erhöhung der Wahlhelferpauschale 
 

Beschluss: 
 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 

2. Im Wege der Einigung wird der Gemeindewahlausschuss wie folgt besetzt: 

Vorsitzende    stellvertretender Vorsitzender 

Marika Halm    Siegfried Häußermann 

 

Beisitzer/in    stellvertretende/r Beisitzer/in 

Bettina Röder    Angelika Riemer 

Bettina Welsch   Wolfgang Baumann 

Sara Romanski-Starzmann  Ralf Starzmann 

Siegfried Röder    

 

3. Die Wahlhelferentschädigung wird mit 100,- Euro für die Urnenwahlhelfer und        
70,- Euro für die Wahlhelfer in Briefwahllokal festgelegt. Dies gilt auch für zukünftige 
Wahlen. 
Die Wahlhelfer am Folgetag werden mit 100,- Euro entschädigt. 
 

 
 
TOP 9 
Änderungen am Redaktionsstatut für das Amtsblatt der Gemeinde Reichenbach an 
der Fils 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Den Änderungen im Redaktionsstatut wird zugestimmt. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.  



 
TOP 10 
Eigenbetrieb Gemeindewerke 
- Neufestsetzung der Wassergebühren zum 01.01.2024 
 

Beschluss: 
 

1. Die vorgelegte Gebührenkalkulation zur Wassergebühr (Anlage 1) wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 
 

2. Die vorgelegte Gebührenkalkulation zur Grundgebühr (Anlage 2) wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 
 

3. Die seit 01.01.2022 gültigen Wassergebühren werden zum 01.01.2024 wie folgt 
geändert.  
Die Wassergebühr wird von 2,48 € je m³ auf 2,84 € je m³ erhöht. 

4. Die seit 01.01.2015 gültigen monatlichen Grundgebühren für Wasserzähler werden 
wie folgt geändert: 
 

Zähler 
Nenndurchfluss 

Grundgebühr/Monat 
bisher 

Grundgebühr/Monat 
ab 01.01.2024 

Q3=4 2,70 € 3,60 € 

Q3=10 2,90 € 4,00 € 

Q3=16 3,20 € 4,50 € 

Q3=25 4,50 € 8,10 € 

QN 40 11,40 € 5,00 € 

DN 80 19,70 € 37,50 € 

 
5. Die Satzung über die öffentliche Wasserversorgung vom 22.10.2019 wird wie folgt 

geändert: 
 

Gemeinde Reichenbach an der Fils 
Satzung 

zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS)  

der Gemeinde Reichenbach an der Fils 
vom.............. 

 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Reichenbach an der Fils am           die Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 22. Oktober 2019 wie folgt beschlossen: 

 
§ 1 

§ 42 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 42 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei 
Wasserzählern bei einer Nenngröße von 

 

Überlastdurchfluss (Q4) 3,125 und 5 7,9 und 12,5 20 31,25   

Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 und 4 6,3 und 10 16 25   



Nennweite     QN40 80, PN16 

€/Monat 3,60 € 4,00 € 4,50 € 8,10 € 5,00 € 37,50 € 

 
 

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, als voller Monat gerechnet. 
 
(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger als einen 
Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine 
Grundgebühr berechnet. 
 
(4) Wird zur Feststellung des Verbrauches von Wasser, das bei der Herstellung von Bauwerken 
verwendet wird, ein Wasserzähler verwendet, beträgt die monatliche Grundgebühr das Doppelte des 
entsprechenden Gebührensatzes nach Abs. 1. 

 
§ 2 

 
§ 43 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 43  
Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro m³ 2,84 €. 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die 
Verbrauchsgebühr pro m³ 2,84 €. 
(3) Die Gebühr für den Pauschalwasserverbrauch gem. § 43 Abs. 3 beträgt pro m³ 2,84 €. 
(4) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die 
Gebühr (einschließlich Grundgebühr gem. § 41 und Umsatzsteuer gem. § 54) pro m³ 7,10 €. 

 

§ 3 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
 
 
TOP 11 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
- Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 + 2025 
- Festsetzung der Abwassergebühren zum 01.01.2024 
 

Beschluss: 
 
1. Die vorgelegte Gebührenkalkulation (Anlage 1) wird zustimmend zur Kenntnis 

genommen. 
2. Die Abwassergebühren (§ 42) werden zum 01.01.2024 wie folgt geändert: 

 
- die Schmutzwassergebühr beträgt 2,96 €/m³ 
- die Schmutzwassergebühr für Schmutzwasser, das in öffentliche Kanäle, die 

nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, eingeleitet wird, beträgt 1,02 €/m³ 
- die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3) beträgt 32,40 €/m³ 
- die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,59 €/m² 
 

3. Die Zählergebühren (§ 42a) werden zum 01.01.2024 wie folgt geändert: 
 

Zähler 
Nenndurchfluss 

Grundgebühr/Monat 
bisher 

Grundgebühr/Monat 
ab 01.01.2024 

Q3=4 2,97 € 3,96 € 

Q3=10 3,19 € 4,40 € 



Q3=16 3,52 € 4,95 € 

Q3=25 4,95 € 8,91 € 

QN 40 12,54 € 5,50 € 

DN 80 21,67 € 41,25 € 

 
4. Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 13. Dezember 2011, zuletzt 

geändert am 26.10.2021, wird wie folgt geändert: 
 

Gemeinde Reichenbach an der Fils 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung - AbwS)  
der Gemeinde Reichenbach an der Fils 

 
vom.............. 

 
Aufgrund von § 46 Absatz 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und der §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils am                             die Satzung zur 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) 
vom 13. Dezember 2011, zuletzt geändert am 26.10.2021, wie folgt beschlossen: 
 

§ 1 
§ 42 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 42 
Höhe der Abwassergebühr 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m3 Schmutzwasser 
ab dem 01.01.2024 2,96 € 
 
(2) Wird Schmutzwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk 
angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je m3 Schmutzwasser 
ab dem 01.01.2024 1,02 € 
 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
gebracht wird (§ 38 Abs. 3),  
beträgt je m³ Abwasser 32,40 € 
 
(4) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² der nach § 40a Abs. 2 bis 4 
gewichteten versiegelten Fläche 
ab dem 01.01.2024 0,59 € 
 
(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während des 
Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, 
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 
 

§ 2 
 
§ 42a wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
 
 
 



§ 42a 
Zählergebühr 

 
(1) Die Zählergebühr gem. § 37 Abs. 2 gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt 

bei Wasserzählern bei einer Nenngröße von 
 

Überlastdurchfluss (Q4) 3,125 und 5 7,9 und 12,5 20 31,25   

Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 und 4 6,3 und 10 16 25   

Nennweite     QN40 80, PN16 

€/Monat 3,96 € 4,40 € 4,95 € 8,91 € 5,50 € 41,25 € 

 
(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  



 
 
TOP 12 
Gemeindewerke 
- Abtretung von Bezugsrechten an den Bezugsrechtepool des Zweckverbandes   
Landeswasserversorgung 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt der Abtretung von 6 l/s an den Bezugsrechtepool des 
Zweckverbandes Landeswasserversorgung zu. 
 

 


